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ErwGr

Erwägungsgrund 86 - Benachrichtigung von Verletzungen an die Betroffenen

1 Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die betroffene Person unverzüglich von der
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die persönlichen
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, damit diese die erforderlichen Vorkehrungen treffen
können. 2 Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten sowie an die betroffene natürliche Person gerichtete Empfehlungen zur
Minderung etwaiger nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. 3 Solche
Benachrichtigungen der betroffenen Person sollten stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen
möglich, in enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von
anderen zuständigen Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten Weisungen
erfolgen. 4 Um beispielsweise das Risiko eines unmittelbaren Schadens mindern zu können, müssten
betroffene Personen sofort benachrichtigt werden, wohingegen eine längere Benachrichtigungsfrist
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete Maßnahmen gegen fortlaufende oder
vergleichbare Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu treffen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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